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welche ein jedes Amt in seinem District zu
besorgen hat , ausgemittelt.

§. 4. Die auf die contributionsfreyen
Ländereyen zu legenden vcrhältnißmäßigen
Quoten von der § . 12 . lit . k. auf öoooRrhlr.
festgesetzten additionelle » Contribution wer¬
den vorläufig und bis weiter , und unter Vor¬
behalt der Rectification , durch Hülse der zur
Zeit der Holländischen Regierung ausgear¬
beiteten Verpondings -Register ausgemittelt
und bestimmt ; die von jenen 6000 Rthlr.
ans die contributionspflichtigen Ländereyen
fallende verhältnismäßige Summe aber wird
über diese nach dein Fuße der ordinairen und
ertraordinairen Contribution verrheilt.

§ . 5 . Alle Abgaben von einiger Bedeu¬
tung werden in monatlichen Raten vor¬
schriftsmäßig gehoben . Wegen Hebung der
kleinen Pöste soll künftig die nähere Bestim¬
mung erfolgen.

Urkundlich rc.

74 ) Regierungs - Rescript an die
Aemter v. ar . Aug . xubl . 24 . Aug.
rstiZ.

nähmee" eUies Aemter werden hierdurch in Bezie-
voUständigen hung auf die Circular - Rescripte vom ZI.
Namens-Ver-Iuly und Z. August wegen Aufnahme eines
Ortschaften? ^ ^ bändigen Namens - Verzeichnisses der


	Seite 204

